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1631 Dezember [ l . ? ] 2 . A

MEMORIALE [BEZÜGLICH DES MATRIMONIAL- UND KOLLATURSTREITS IM
THURGAU UND RHEINTAL, WELCHER STREIT AN DER AM
9 . DEZEMBER 1631 BEGONNENEN GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN
BADEN1 ERÖRTERT WURDE]

"Den dryen Volgenden Clagen undt beschwerden abzuhelffen undt Zuobe-

gägnen * , 1 . dass man Zu [ Radolf - ] Zell oder Constantz [ dem jeweiligen
Sitz des Bischofs , Johann VI . von Waldburg - Wolfegg ] die parthyen Lang

umcosten uffgehalten 2 . das denselben Zon Zyten Zuogmuotet werden , Ca¬

thol . Rel [ igion ] anzenemmen 3 . dass man Jnen mit dispensation nit be-

gägnen Wellen.
Jst Erstlich das mitel , das durch Jr Fr . Gn . dem Vicario [ Generali des

Bistums Konstanz ] Kan befolchen werden Jn was gesetzten , undt balden
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Termin solche spähn undt Sachen erörtern solle:

Zum Anderen dass Niemandt ussm Thurgeüw und Rhynthal als under Landts-

friden [ von 1531 ] gesessne Underthonen , Zu enderung glauhens genötiget
werden sölte.

Dritens wyl wegen der dispensation , Bapst . Heiligkkheit [Urban VIII . ]
Licentz oder bewilligung Vonnöten : Solte durch mitel H . Nuntij [ Ranu-
zio Scotti] , undt uff anhalten undt pithen des Thurgews 10 Regierenden

Orten [ d . h . die VII reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - sowie BE , FR

und SO , welche im Thurgau Mitinhaber der hohen Gerichtsbarkkeit wa¬

ren - ] ; und [ der das ] Rhynthal [ VIII reg . Orte : ZH, LU , UR, SZ , UW,

ZG, GL, AP ] etc . so vil ussbracht werdi , das in derglychen , Jr Fr . g.

so vil gwalts heben , oder sonsten in genere ein tolerantz oder dispen¬

sation ussgebracht wurde , das Jn dem 4 . ten gradt . undt dan ongeacht

der gefaterschafften Zusamengehüratet werden möchte,

ex parte Episcopi:
Jndenckh dass den Fünf [ im Thurgau und Rheintal mitreg . kath . ] ohrten

anzeigt , obschon Zwahren Jedertheil recht fundiert , und der gägentheil
confundiert , und man by dem mehreren theil der Stimmen pliben möge:

sye Jedoch nothwendig obgesezte clagen Zubegägnen.

Syendt sy Jm Standt der Richtern , sollen sy darby still pliben . und
Jnen die güetliche tractation Zwüschen den parthen nit entgägen syn
Lassen:

Syendt sy dan gnuogsam undt starkh Jre Urtheil Zu manutenieren werden

sy darumb angesuecht , wo aber nit : gern temporisiert werden:

Glychförmig Könte man H . Praelaten von St Gallen [ Pius Reher bezüglich
des Rheintals ] dahin mahnen sich der Rechten und gewonheiten Zugebru-
chen ohne Nüwerung . Dann durch die Frauwenfeldische erkhandtnus [ die

bezüglich des an der Tagsatzung der VII im Thurgau reg . Orte - VIII

Alte Orte ausg . BE - vom 29 . Oktober 1630 in Frauenfeld behandelten
Matrimonial - und Kollaturstreites zustande kam und ] * Jme nur das alte

bestetiget : N. a  mit der Eidtsform und huldigung der pradicanten [ im

Rheintal ] gemeint:

Ex manda [mente ? ] Episcopi:
Jm übrigen Jns gmein Zuo Vermahnen : Frid und nit Krieg Zuhaben:

grundt , dass ohne Zuothun frömbden Volkhs nit kan usgemacht werden.
Kombt die hilff Zu schwach oder spoth , Jst sy unütz . Kombt sy Zu

starkh , So ist es mehr geschächen , dass der helffer Jm huss plibt;
Jtem ohne schaden undt verlurst Kan er nit abgahn : Jtem syendt wir ein

Corpus . Welches aber uff solche wys geschwecht , bekränkht , verlezt,

verderbt undt geschendt werde , und unwiderbringenlich schaden lyden

müesse : Sye man 100 Jahr sidt enderung der Religion [ - Reformation ! - ]

Jn guoter possession , und wolstandt verpliben:

N. a  Jn Tütschlandt , des Kriegs Ursach [ - damals wütete insbesondere
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der Krieg zwischen Schweden und Oesterreich - ] , nur auch die majora
gsyn : wider die sich die Uncatholische [ Reichsstände ] Jn Religion undt
contribution gespert " .

1) s . EA V 2 , 662 (Nr . 574 ) . Stadt und Amt war dabei nicht durch Beat II.
Zurlauben vertreten.

2 ) s . ebenda 1535 Art . 207 3 ) s . ebenda 1528 Art . 191
4) s . ebenda 635 (Nr . 546 ) . Auch hier war Stadt und Amt Zug nicht durch

Beat II . Zurlauben vertreten.

Vom Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben ? - AH 90 , 66
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